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Vorwort

Das Elterngeld erleichtert Müttern und Vätern die Ent-
scheidung für eine berufliche Auszeit nach der Geburt. 
Es schenkt jungen Familien damit einen Schonraum, 
um füreinander da zu sein und sich intensiv um ihr 
Baby zu kümmern. Fast alle Eltern und Adoptiveltern 
in Deutschland nehmen das Elterngeld in Anspruch. In 
bestimmten Fällen erhalten auch Großeltern und ande-
re Verwandte bis zum dritten Grad das Elterngeld, wenn 
sie die Betreuung des Kindes übernehmen. Drei Viertel 
der Bevölkerung in Deutschland halten das Elterngeld 
für eine gute Regelung – im Westen wie im Osten. Mehr 
als 90 Prozent der Eltern sehen im Elterngeld eine wichtige 
Unter stützung für ihre Familie.

Elterngeld und Elternzeit stärken den familiären Zusammen-
halt. Mittlerweile bezieht gut ein Viertel der Väter Elterngeld 
und nimmt sich damit nach der Geburt eines Kindes Zeit 
für Verantwortung. Diese Zeit wünschen sich viele Männer; 
die gesetzlichen Regelungen sind die Grundlage dafür, sie 
bei ihrem Arbeitgeber auch einzufordern. Studien belegen 
zudem, dass Elterngeld und Elternzeit zu einer erfolgreichen 
Rückkehr in den Beruf beitragen.
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Die vorliegende Broschüre informiert Sie ausführlich über 
die aktuellen gesetzlichen Regelungen und die jüngsten 
Änderungen zum Elterngeld und zur Elternzeit. Viele wert-
volle Tipps finden sich auch unter www.bmfsfj.de. Dort gibt 
es auch einen Elterngeldrechner, der mit ein paar Klicks die 
voraussichtliche Höhe des persönl ichen Elterngeldanspruchs 
ermittelt.

Dr. Kristina Schröder
Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend
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Regelungen zum  
Elterngeld

Das Bundeselterngeldgesetz gilt seit dem 1. Januar 2007. 

Wer hat Anspruch auf Elterngeld?

Elterngeld wird für Lebensmonate des Kindes gewährt. 
Die Anspruchsvoraussetzungen müssen grundsätzlich in 
jedem der beantragten Monate von Anfang an vorliegen.
Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter, die

  
 
 
 

I 
I  
I  
I  

 ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und erziehen,
 nicht mehr als 30 Stunden in der Woche erwerbstätig sind,
 mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und
 einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland haben.

Der Lebensmonat beginnt mit dem Tag 
der Geburt und endet im folgenden 
Monat am Vortag des Geburtstages. 
Bei Geburt am 15. eines Monats endet 
der Lebensmonat also am 14. des Fol-
gemonats. Da die Inanspruchnahme 
des Elterngeldes in den meisten Fällen 
mit der Inanspruchnahme von Eltern-
zeit verbunden ist, ist dies auch bei der 
Anmeldung der Elternzeit zu beachten 
(siehe Regelungen zur Elternzeit).
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Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partner, die das Kind 
nach der Geburt betreuen – auch wenn es nicht ihr eigenes 
ist –, können unter denselben Voraussetzungen Elterngeld 
erhalten.

Für angenommene Kinder und mit dem Ziel der Annahme 
aufgenommene Kinder gibt es ebenfalls Elterngeld für die 
Dauer von bis zu 14 Monaten. Die 14-Monats-Frist beginnt, 
wenn das Kind in den Haushalt aufgenommen wird. Der 
Anspruch be steht nicht mehr, sobald das Kind das achte 
Lebensjahr vollendet hat.

Bei schwerer Krankheit, schwerer 
Behinderung oder Tod der Eltern 
haben Verwandte bis dritten Grades 
(Urgroßeltern, Großeltern, Onkel 
und Tanten sowie Geschwister) und 
ihre Ehegattinnen und Ehegatten 
Anspruch auf Elterngeld. Auch sie 
müssen die oben genannten Vor-
aussetzungen erfüllen.

Für Kinder, die auf der Grundlage des Kinder- und Jugend-
rechts (SGB VIII) in Pflegefamilien leben, kann kein Eltern-
geld bezogen werden. Das Jugendamt übernimmt den not-
wendigen Lebensunterhalt, und die Pflegeeltern erhalten 
laufende monatliche Leistungen, deren Höhe vom örtlichen 
Jugendamt festgesetzt wird.

Ob Elterngeld bezogen werden kann, ist nicht davon abhän-
gig, ob und in welcher Form der Elternteil, der es beantragt, 
vor der Geburt gearbeitet hat. Elterngeld können Arbeit-
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nehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und Beamte, 
Selbstständige und ebenso Erwerbslose oder Hausfrauen  
und Hausmänner erhalten. 

(Teilzeit-)Erwerbstätigkeit, die 30 Wochenstunden im Durch-
schnitt eines Bezugsmonats nicht übersteigt, ist während 
des Elterngeldbezuges möglich. Wer mehr als 30 Stunden 
pro Woche arbeitet, gilt als voll erwerbstätig und hat keinen 
Anspruch auf Elterngeld.

In Zeiten, in denen Erwerbseinkommen ohne Arbeitsleistung 
bezogen wird, etwa bei Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
oder im Erholungsurlaub, gilt als Arbeitszeit die vertraglich 
vereinbarte Arbeitszeit.

Auch Auszubildende und Studierende erhalten Elterngeld. 
Die jeweilige Ausbildung muss nicht unterbrochen werden. 
Auf die Anzahl der Wochenstunden, die für die Ausbildung 
aufgewendet werden, kommt es, anders als bei der Erwerbs-
arbeit, nicht an.

Keinen Anspruch auf Elterngeld haben Elternpaare, die im 
Kalenderjahr vor der Geburt ihres Kindes gemeinsam ein zu 
versteuerndes Einkommen von mehr als 500.000 Euro hatten. 
Für Alleinerziehende entfällt der Elterngeldanspruch ab einem 
zu versteuernden Einkommen von mehr als 250.000 Euro im 
Kalenderjahr vor der Geburt.

Ausländische Eltern

Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der EU, des EWR und der 
Schweiz haben ebenso wie Deutsche nach dem Recht der EU 
in der Regel dann einen Anspruch auf Elterngeld, wenn sie in 
Deutschland erwerbstätig sind oder in Deutschland wohnen.
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Andere Ausländerinnen und Ausländer haben einen Anspruch, 
wenn ihr Aufenthalt in Deutschland nach der Art ihres 
Aufenthaltstitels und ihres Zugangs zum Arbeitsmarkt vor-
aussichtlich dauerhaft ist. Wer eine Niederlassungserlaubnis 
besitzt, erfüllt diese Voraussetzungen ohne Weiteres. Wer eine 
Aufenthaltserlaubnis besitzt, erfüllt die Anspruchsvoraus-
setzungen nur dann, wenn sie oder er auch zur Erwerbstätig-
keit in Deutschland berechtigt ist oder war. Erst nach einem 
Aufenthalt in Deutschland von drei Jahren und bei Bestehen 
eines Arbeitsverhältnisses oder Bezug von Arbeitslosengeld 
I kann Elterngeld erhalten, wer eine Aufenthaltserlaubnis in 
Härtefällen, zum vorüber gehenden Schutz, bei Aussetzung 
der Abschiebung oder wegen des Bestehens von Ausreise-
hindernissen besitzt.

Kein Elterngeld erhalten ausländische Eltern, die eine Aufent-
haltserlaubnis zum Zweck der Ausbildung oder in Verbindung 
mit einer Arbeitserlaubnis nur für einen Höchstzeitraum 
besitzen. Bei diesen Personen wird von Gesetzes wegen ebenso 
von einem vorübergehenden Aufenthalt ausgegangen wie bei 
Personen, die als Asylbewerberin oder Asylbewerber eine Auf-
enthaltsgestattung besitzen oder sich nur geduldet im Bun-
desgebiet aufhalten. Auch eine erlaubte Erwerbstätigk eit führt 
in diesen Fällen nicht zu einem Anspruch auf Elterngeld.

Grenzüberschreitende Situationen

Leben und arbeiten die Eltern in unterschied lichen Ländern 
innerhalb der EU, des EWR und der Schweiz (z. B. Grenzgän-
ger), ist für die Familienleistungen vorrangig das Beschäfti-
gungsland zuständig. Ist nur ein Elternteil erwerbstätig und 
lebt die Familie mit ihrem Kind in einem anderen Mitglied-
staat der EU, des EWR oder der Schweiz, ist der Anspruch 
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im Beschäftigungsland des Elternteils vorrangig. Sind beide 
Eltern in verschiedenen Mitgliedstaaten der EU, des EWR 
oder in der Schweiz erwerbstätig, ist der Anspruch in dem 
Beschäftigungsland vorrangig, das zugleich Wohnland des 
Kindes ist.

Der andere Staat kann nachrangig leistungsverpflichtet sein. 
In dem Fall wären von dort Unterschiedsbeträge zu leisten, 
falls die entsprechende Leistung dort höher ist.

Beispiel: 

Die Familie wohnt mit ihrem Kind in Deutschland. Der Vater ist in Frank reich 

beschäftigt. Die Mutter hat kein Arbeitsverhältnis. In diesem Fall besteht vorran-

giger Anspruch auf Elterngeld im Beschäftigungsland, also in Frankreich. Ist das 

Elterngeld höher als die vergleichbare französische Leistung, erhalten die Eltern  

aus Deutschland den Unterschiedsbetrag zwischen der französischen Leistung  

und dem Elterngeld.

Beispiel: 

Die Familie wohnt mit ihrem Kind in Deutschland. Der Vater ist in Österreich  

beschäftigt. Die Mutter hat ein (arbeitslosenversicherungspflichtiges) Arbeitsverhält-

nis in Deutschland. In diesem Fall besteht ein vorrangiger Anspruch auf Elterngeld 

in Deutschland, weil beide Elternteile in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten arbeiten 

und Deutschland das Wohnland des Kindes ist: für die Mutter auf der Grundlage ihres 

deutschen Erwerbseinkommens vor der Geburt, für den Vater auf der Grundlage 

seines österreichischen Erwerbseinkommens. Ist die vergleichbare österreichische 

Leistung (Kinderbetreuungsgeld) höher, erhalten die Eltern von dort den Unter-

schiedsbetrag zwischen dem Elterngeld und dem Kinderbetreuungsgeld. 

Mehr Informationen bieten die Internetseiten „Ihr Europa“: 
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm und die 
Broschüre der Europäischen Kommission „Die Bestimmungen 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_de.htm


Regelungen ElterngeldSeite 12

über die soziale Sicherheit“, die Sie hier aufrufen können:  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=de&pu
bId=486&type=2&furtherPubs=no 

Für Ihren persönlichen Fall sollten die Ansprüche mit den 
Elterngeldstellen in Deutschland bzw. mit den Stellen im 
Ausland geklärt werden.

Wie hoch ist das Elterngeld?

Das Elterngeld orientiert sich an der Höhe des 
monatlich verfügbaren bereinigten Nettoeinkom-
mens, welches der betreuende Elternteil vor der 
Geburt des Kindes erzielt hat und welches nach 
der Geburt wegfällt. Das Elterngeld gleicht die-
ses entfallende Einkommen mit einer Ersatzrate 
aus, die nach der Höhe des Einkommens vor der 
Geburt des Kindes gestaffelt ist. Das entfallende 
Einkommen wird bei einem Nettoeinkommen vor 
der Geburt 
von 1.240 Euro und mehr zu 65 Prozent, 
von 1.220 Euro zu 66 Prozent, 

zwischen 1.000 Euro und 1.200 Euro zu 67 Prozent 
ersetzt. Das Elterngeld beträgt mindestens 300 Euro und 
höchstens 1.800 Euro. Die Berechnung des bereinigten Netto-
einkommens wird auf den Seiten 22 ff. (Wie wird das Eltern-
geld berechnet?) erläutert. 

Das Elterngeld beträgt auch für nicht erwerbstätige Eltern-
teile mindestens 300 Euro monatlich. Bei Mehrlingsgeburten 
oder älteren Geschwisterkindern kann sich der nach den 
allgemeinen Regeln zustehende Elterngeldanspruch erhöhen.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=de&pubId=486&type=2&furtherPubs=no
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Geringverdienende Eltern werden zusätzlich unterstützt. 
Liegt das bereinigte Nettoeinkommen eines betreuen-
den Elternteils vor der Geburt des Kindes unter 1.000 Euro 
monatlich, so wird die Ersatzrate in kleinen Schritten von 
67 Prozent auf bis zu 100 Prozent erhöht. Dabei gilt: Je nied-
riger das Einkommen dieses Elternteils vor der Geburt war, 
desto höher ist der prozentuale Ausgleich, den er für das 
wegfallende Erwerbseinkommen erhält. Für je 2 Euro, die das 
Einkommen unter 1.000 Euro lag, erhöht sich die Ersatzrate 
um 0,1 Prozentpunkte.

Beispiel: 

Das bereinigte Nettoeinkommen der Mutter beträgt vor der Geburt des Kindes  

700 Euro. Die Geringverdienergrenze liegt bei 1.000 Euro. Daraus ergibt sich eine 

Differenz von 300 Euro. Diese Differenz führt dazu, dass sich die Ersatzrate um  

15 Prozent auf 82 Prozent erhöht. Das Elterngeld der Mutter beträgt also 82 Prozent 

des wegfallenden Einkommens.

Rechenweg:

300 Euro geteilt durch 2 Euro gleich 150

150 mal 0,1 Prozentpunkte gleich 15 Prozentpunkte

67 Prozent plus 15 Prozentpunkte gleich 82 Prozent

Elterngeld bei Teilzeitarbeit

Teilzeitarbeit steht dem Anspruch auf Elterngeld nicht entge-
gen, solange sie nicht mehr als 30 Wochenstunden im Durch-
schnitt eines Monats beträgt.

Weil sich die Höhe des Elterngeldes an der Höhe des wegfallen-
den Einkommens orientiert, ist das Einkommen aus der Teil-
zeitarbeit in die Berechnung des Elterngeldes mit einzubeziehen. 
Der betreuende Elternteil erhält das Elterngeld als Ersatz für 
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das entfallende Teileinkommen, also für die Differenz zwi-
schen dem durchschnittlichen Einkommen vor der Geburt 
und dem voraussichtlich durchschnittlich erzielten Einkom-
men während des Elterngeldbezuges. Für die Elterngeldberech-
nung wird die Ersatzrate angewendet, die für das Einkommen 
vor der Geburt gilt: Dies sind mindestens 65 bzw. 67 Prozent 
und bei Einkommen von unter 1.000 Euro vor der Geburt 
bis zu 100 Prozent. Auch Einkünfte aus einer geringfügigen 
Beschäftigung (Minijob) werden ebenso wie vor der Geburt 
während des Elterngeldbezuges als Einkommen berücksich-
tigt. Ein anrechnungsfreier Hinzuverdienst ist also nicht mög-
lich, soweit einkommensabhängiges Elterngeld bezogen wird. 
Fortlaufende Bezüge, die während des Elterngeldbezuges auch 
ohne Arbeitsleistung gewährt werden (z. B. Sach- und Dienst-
leistungen wie die fortlaufende private Nutzung eines Dienst-
wagens), werden ebenfalls als Einkommen in die Elterngeld-
berechnung einbezogen. Als bereinigtes Nettoeinkommen vor 
der Geburt werden maximal 2.700 Euro berücksichtigt. Auch 
bei Teilzeiteinkommen während des Elterngeldbezuges beträgt 
das Elterngeld mindestens 300 Euro monatlich.

Beispiel: 

Der Vater hat vor der Geburt ein bereinigtes Nettoeinkommen von 3.000 Euro und 

nach der Geburt von 1.000 Euro. Dann beträgt die Differenz zwischen dem Höchst-

betrag für das Einkommen vor der Geburt (2.700 Euro) und dem Einkommen nach 

der Geburt (1.000 Euro) 1.700 Euro. Sein Elterngeld beläuft sich auf 1.105 Euro  

(65 Prozent von 1.700 Euro).

Die Aufnahme einer Teilzeitbeschäftigung während des 
Elterngeldbezuges ist der Elterngeldstelle umgehend mit-
zuteilen. Diese kann dann das Elterngeld nötigenfalls neu 
berechnen. Das Elterngeld für die Monate ohne Erwerbsein-
kommen und für die Monate mit (Teilzeit-)Erwerbseinkom-
men wird gesondert berechnet.
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Das Elterngeld wird für Lebensmonate des Kindes gezahlt, 
nicht für Kalendermonate. Daher werden der Stundenum-
fang und das erzielte Einkommen aus der Teilzeitarbeit in 
diesen Lebensmonaten geprüft. Dies sollte bei der Anmel-
dung von Elternzeit bzw. bei der Aufnahme einer Teilzeit-
arbeit berücksichtigt werden.

Beispiel: 

Die selbstständige Mutter hat ein zu berücksichtigendes Einkommen vor der Geburt 

von 1.500 Euro. In den ersten beiden Monaten nach der Geburt erzielt sie ein Ein-

kommen von 400 Euro, im dritten bis siebten Lebensmonat kein Einkommen und 

im achten Monat ein Einkommen von 700 Euro. Als Elterngeld erhält sie für den 

dritten bis siebten Lebensmonat 975 Euro (65 Prozent von 1.500 Euro). In den Lebens-

monaten 1, 2 und 8 hatte sie ein durchschnittliches Einkommen von 500 Euro. Es 

sind also 1.000 Euro monatlich wegg efallen, für die sie in den drei Monaten jeweils 

650 Euro (65 Prozent von 1.000 Euro) Elterngeld erhält. 

 
Elterngeld für Eltern mit ausländischem  
Einkommen

Berücksichtigt wird bei der Elterngeldberechnung Einkom-
men, das in Deutschland, in einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, in einem der Vertragsstaaten des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) 
Island, Liechtenstein und Norwegen, oder in der Schweiz 
versteuert wird. 

Einnahmen, die in anderen Staaten versteuert werden,  
werden nicht als Einkommen bei der Elterngeldberechnung 
berücksichtigt. 
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Eltern, die nur ausländische Einkünfte hatten, welche nicht 
als Einkommen für das Elterngeld berücksichtigt werden, die 
aber trotzdem die allgemeinen Anspruchsvoraussetzungen 
erfüllen, erhalten den Mindestbetrag des Elterngeldes in Höhe 
von 300 Euro.

Elterngeld bei Mehrlingsgeburten  
(Zwillinge, Drillinge usw.)

Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das 
zustehende Elterngeld um je 300 Euro für 
jedes zweite und weitere Mehrlingskind. Das 
heißt: Zusätzlich zum errechneten Eltern-
geld werden für jeden Mehrling 300 Euro 
gezahlt.

Elterngeld für Geschwisterkinder 

Familien mit mehr als einem Kind können einen Geschwister-
bonus erhalten. Das nach den allgemeinen Regeln zus  tehende 
Elterngeld (auch der Mindestbetrag von 300 Euro) wird um 
10 Prozent, mindestens aber um 75 Euro im Monat erhöht. 

Bei zwei Kindern im Haushalt besteht der Anspruch auf den 
Erhöhungsbetrag so lange, bis das ältere Geschwisterkind drei 
Jahre alt ist. Bei drei und mehr Kindern im Haushalt genügt 
es, wenn mindestens zwei der älteren Geschwisterkinder das 
sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Mit dem 
Ende des Bezugsmonats, in dem das ältere Geschwis terkind 
sein drittes bzw. sechstes Lebensjahr vollendet, entfällt der 
Erhöhungsbetrag. Der Anspruch auf den Grundbetrag des 
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Elterngeldes bleibt bis zum Ende des Bezugszeitraums von 
zwölf oder 14 Monaten bestehen. Sonderregelungen gelten 
für angenommene und behinderte Kinder.

Beispiel: 

Das erste Kind der Familie ist am 13. Juli 2007 geboren und vollendet sein drittes 

Lebensjahr am 12. Juli 2010. Vor der Geburt des zweiten Kindes am 5. Januar 2010 

beträgt das bereinigte Nettoeinkommen der Mutter 1.000 Euro. Da das ältere Kind 

während des siebten Lebensmonats des jüngeren Kindes sein drittes Lebensjahr 

vollendet, erhöht sich das nach dem wegfallenden Einkommen berechnete Eltern-

geld von 670 Euro (67 Prozent von 1.000 Euro) für diese ersten sieben Monate um 

zehn Prozent, das wären 67 Euro, mindestens aber 75 Euro. Beantragt die Mutter 

also etwa für die ersten zwölf Lebensmonate des jüngeren Kindes Elterngeld, erhält 

sie in den ersten sieben Monaten 745 Euro (670 Euro plus 75 Euro) und danach für 

fünf weitere Monate den Grundbetrag von 670 Euro.

Wie lange kann Elterngeld bezogen werden?

Elterngeld kann in den ersten 14 Lebensmonaten in Anspruch 
genommen werden. Ein Elternteil kann mindestens für zwei 
Monate (Mindestbezugszeit) und höchstens für zwölf Monate 
Elterngeld in Anspruch nehmen.

Beide Eltern haben grundsätzlich gemeinsam Anspruch auf 
insgesamt zwölf Monatsbeträge, die jeweils für Lebensmona-
te des Kindes zustehen. 

Anspruch auf zwei weitere Monatsbeträge haben die Eltern, 
wenn beide vom Angebot des Elterngeldes Gebrauch machen 
möchten (Partnermonate). Anspruch auf die Partnermonate 
besteht, wenn sich bei den Eltern für zwei Bezugsmonate das 
Erwerbseinkommen mindert (etwa durch Arbeitszeitredu-
zierung während der Elternzeit oder im Mutterschutz).
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Verteilung der Monate auf die Eltern

In den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes steht pro Lebens-
monat ein Monatsbetrag zur Verfügung. Nutzen die Eltern die 
Partnermonate, gibt es also insgesamt maximal 14 Monatsbe-
träge, ansonsten zwölf Monatsbeträge. Die Elterngeldmonate 
müssen nicht an einem Stück genommen werden, sondern 
können auch zeitlich getrennt liegen. Dies gilt auch für die 
Partnermonate.

Lebensmonate des Kindes, in denen der Mutter mindestens 
für einen Tag Mutterschaftsleistungen (insbesondere Mut-
terschaftsgeld der gesetzlichen Krankenversicherung, der 
Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld oder Dienstbe-
züge für Beamtinnen während der Mutterschutzfrist) zuste-
hen, gelten als Monate, für die die Mutter Elterngeld bezieht. 
Die Mutterschaftsleistungen dienen einem ähnlichen Zweck 
wie das Elterngeld. Deshalb können diese Leistungen nicht 
nebeneinander gewährt werden. Erhält die Mutter in den 
ersten beiden Lebensmonaten des Kindes Mutterschaftsleis-
tungen, werden zwei Elterngeldbezugsmonate von ihr ver-
braucht. Der Vater kann in dieser Zeit für sich Elterngeld in 
Anspruch nehmen. Die Gesamtzahl der den Eltern zustehen-
den Elterngeldmonate reduziert sich jedoch um die Anzahl 
der Monate mit Bezug von Mutterschaftsleistungen.

Die verbleibenden Monatsbeträge können die Eltern bis auf 
die Partnermonate frei untereinander aufteilen. Sie kön-
nen Elterngeld nacheinander oder gleichzeitig ausgezahlt 
bekommen. Bei gleichzeitigem Bezug verbrauchen die Eltern 
zusammen jeden Monat zwei Monatsbeträge.
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I  

I  

I  

Beispiel: 

D ie Mutter kann in den Lebensmonaten 1 bis 12 und der Vater in den Lebens-

monaten 13 und 14 Elterngeld beziehen.

 Beide Eltern können in den ersten sieben Monaten Elterngeld gleichzeitig bezie-

hen. Dann sind die Beträge für 14 Monate ebenfalls verbraucht.

 Die Mutter erhält in den Lebensmonaten 1 und 2 Mutterschaftsleistungen und 

bezieht danach bis zum 12. Lebensmonat Elterngeld. Der Vater kann in den 

Lebensmonaten 13 und 14 Elterngeld erhalten.

Elterngeld für Alleinerziehende

Alleinerziehende, bei denen sich für zwei Bezugsmonate das 
Erwerbseinkommen mindert, können allein bis zu 14 Monate 
Elterngeld erhalten. Bedingung ist, dass das Kind nur bei dem 
Elternteil in der Wohnung lebt, dem auch die elterliche Sorge 
oder zumindest das Aufenthaltsbestimmungsrecht allein 
zusteht. Das Gleiche gilt, wenn der Elternteil eine einstweilige 
Anordnung erwirkt hat, mit der ihm zumindest das Aufent-
haltsbestimmungsrecht vorläufig zur alleinigen Ausübung 
übertragen worden ist. Bei gemeinsamer Wohnung der Eltern 
sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Ob der andere Eltern-
teil in einer anderen Wohnung gemeldet ist oder noch einen 
zweiten Wohnsitz hat, ist nicht entscheidend. Es kommt auf 
die tatsächliche Lebenssituation an.

Übertragung der Partnermonate aus  
anderen Gründen

Ist bei Elternpaaren dem einen Elternteil die Betreuung des 
Kindes objektiv unmöglich, etwa wegen schwerer Krankheit 
oder Schwerbehinderung, erhält der andere Elternteil für bis 
zu 14 Monate Elterngeld, wenn die sonstigen Voraussetzun-
gen der zusätzlichen Monate erfüllt sind, also eine Einkom-
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mensminderung in dieser Zeit vorliegt. Medizinische Gründe 
können durch die Vorlage eines ärztlichen Attests festgestellt 
werden. Eine Unmöglichkeit liegt nicht vor, wenn die Part-
nerin oder der Partner ausnahmsweise keinen Anspruch auf 
Elternzeit hat, mit der Inanspruchnahme von Elternzeit den 
Arbeitsplatz gefährdet sieht oder eine berufliche Auszeit aus 
wirtschaftlichen Gründen nicht in Betracht gezogen wird. 

Auch wenn eine Gefährdung des Kindeswohls einem Betreu-
ungswechsel unter den Eltern entgegensteht, kann der 
betreuende Elternteil die zusätzlichen Monate selbst in 
Anspruch nehmen. Eine Gefährdung des Kindeswohls liegt 
nur in besonderen Ausnahmefällen vor. Dies kommt in 
Betracht, wenn die Betreuung durch einen Elternteil nach 
Auffassung des Jugendamtes die ernsthafte Besorgnis einer 
Schädigung für das körper liche und seelische Wohl des Kin-
des begründet.

Verlängerung des Auszahlungszeitraums

Das Elterngeld kann bei gleicher Gesamtsumme auf die 
doppelte Anzahl der Monate gedehnt werden. Eine Person 
kann dann bis zu 24 Monate halbes Elterngeld beziehen, 
eine alleinerziehende Person bis zu 28 halbe Monatsbeträge, 
wenn kein Anspruch auf Mutterschaftsleistungen besteht. 
Bezieht eine alleinerziehende Person für genau zwei Lebens-
monate des Kindes Mutterschaftsleistungen, würden ihr 
noch 24 halbe Beträge zur Verfügung stehen. Auch die Part-
nermonate können gedehnt werden. 
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Wie wird das Elterngeld berechnet?

Der Anspruch auf das einkommensabhängige Elterngeld 
berechnet sich nach dem bereinigten Nettoeinkommen der 
Antragstellerin oder des Antragstellers.

Ausgangspunkt ist das persönliche steuerpflichtige Erwerbs-
einkommen der letzten zwölf Kalendermonate vor der Geburt 
des Kindes, für dessen Betreuung jetzt Elterngeld beantragt 
wird. Monate mit Bezug von Mutterschaftsgeld oder Eltern-
geld (nicht jedoch Zeiten einer verlängerten Elterngeldaus-
zahlung) sowie Monate, in denen aufgrund einer schwan-
gerschaftsbedingten Erkrankung oder wegen Wehr- oder 
Zivildienstzeiten das Einkommen gesunken ist, werden bei 
der Bestimmung der zwölf Kalendermonate grundsätzlich 
nicht berücksichtigt. Statt dieser Monate werden zusätzlich 
weiter zurückliegende Monate zugrunde gelegt. Sollte der 
Rückgriff auf weiter zurückliegende Monate jedoch nachtei-
lig sein, können die Eltern schriftlich darauf verzichten. Bei 
Selbstständigen würden die zuvor genannten Monate nur auf 
Antrag von der Einkommensermittlung ausgenommen und 
an deren Stelle weiter zurückliegende Monate berücksichtigt.

Um das Durchschnittseinkommen vor der Geburt zu bestim-
men, wird das maßgebliche Erwerbseinkommen in den zu 
berücksichtigenden zwölf Monaten addiert und durch zwölf 
geteilt. Kalendermonate, in denen kein zu berücksichtigen des 
Erwerbseinkommen erzielt wurde, werden mit null angesetzt.

Nichtselbstständig Beschäftigte

Zu dem zu berücksichtigenden Einkommen zählt auch vom 
Arbeitgeber pauschal versteuertes Einkommen, wie z. B. aus 
einem sogenannten „Minijob“. Auch die fortlaufenden Lohn- 
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oder Gehaltsansprüche während eines Urlaubs oder einer 
Krankheit fließen als Erwerbseinkommen in die Berechnung 
mit ein. Nicht berücksichtigt werden sonstige Bezüge (also 
insbesondere Einmalzahlungen, wie z. B. 13. und 14. Monats-
gehälter, einmalige Abfindungen und Leistungsprämien, 
nicht fortlaufend gezahlte Urlaubsgelder und Weihnachts-
zuwendungen). Denn gerade bei einer Erwerbstätigkeit nach 
der Geburt beruht es auf Zufall, ob eine solche Einmalzah-
lung während des Elterngeldbezuges anfällt und dann das 
Elterngeld mindert.

Zur Berechnung des bereinigten Nettoeinkommens werden 
bei nichtselbstständig Beschäftigten (insbesondere Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern sowie Beamtinnen und Beam-
ten) von dem so ermittelten Bruttoeinkommen Lohnsteuer 
und gesetzliche Sozialabgaben gemäß der monatlichen Lohn- 
oder Gehaltsbescheinigung abgezogen. Zu berücksichtigen 
sind nur Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung. Zusatzbeiträ-
ge, die einige gesetzliche Krankenkassen von ihren Mitgliedern 
erheben, Beiträge für eine freiwillige gesetz liche Krankenversi-
cherung sowie Beiträge für eine private Krankenversicherung 
werden nicht abgezogen. Der Arbeitgeber ist – soweit erforder-
lich – verpflichtet, der zuständigen Behörde Bescheinigungen 
über das Arbeitsentgelt und die Arbeitszeit auszustellen.

Da sich die Höhe des Elterngeldes an dem vor der Geburt des 
Kindes verfügbaren Erwerbseinkommen orientiert, ist auch 
ein Abzug für Werbungskosten vorzunehmen. Werbungskosten 
sind Aufwendungen, die zur Einkommens erzielung aufgebracht 
werden und daher nicht für die allgemeine Lebensführung zur 
Verfügung stehen. Im Interesse einer einfachen Antragstellung 
werden diese Kosten mit einem Zwölftel des steuerlichen Arbeit-
nehmer-Pauschbetrags abgezogen. Das sind monatlich zurzeit 
83,33 Euro. Dies gilt auch für Einkommen aus einem Minijob.



Regelungen ElterngeldSeite 23

Selbstständige

Bei Selbstständigen wird der wegen der Geburt  
des Kindes wegfallende Gewinn nach Abzug der 
darauf entfallenden Steuern zum jeweiligen Pro-
zentsatz von 65 bzw. 67 Prozent und bei Gering-
verdienern von bis zu 100 Prozent ersetzt. Sofern 
ausnahmsweise Pflichtbeiträge zur Sozialversiche-
rung zu erbringen sind, werden diese vom Gewinn 
wie bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
abgezogen. Der Gewinn wird nach steuerrecht-
lichen Grundsätzen ermittelt. Für den Zeitraum vor 
der Geburt des Kindes wird an den letzten abge-
schlossenen Veranlagungszeitraum und den dazu ergangenen 
Steuer bescheid angeknüpft, wenn die zugrunde liegende 
Erwerbstätigkeit durchgängig sowohl während des Veran-
lagungszeitraums als auch während der zwölf Monate vor  
der Geburt des Kindes ausgeübt worden ist. 

Liegt der Steuerbescheid für den Veranlagungszeitraum 
zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht vor, kann das 
Einkommen durch andere Unterlagen wie beispielsweise 
den Steuerbescheid des vorletzten abgeschlossenen Veran-
lagungszeitraums, den Steuervorauszahlungsbescheid des 
letzten Veranlagungszeitraums, eine vorhandene Einnah-
men-Überschussrechnung oder durch eine Bilanz glaubhaft 
gemacht werden. Das Elterngeld wird dann auf dieser Grund-
lage vorläufig bis zum Nachreichen des Steuerbescheids für 
das Jahr vor der Geburt gezahlt. Kann nicht an den letzten 
abgeschlossenen Veranlagungszeitraum angeknüpft werden, 
erfolgt die Gewinn ermittlung nach einer mindestens den 
Anforderungen einer steuerlichen Einnahmen-Überschuss-
rechnung entsprechenden Aufstellung. Dies gilt auch für die 
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Zeit nach der Geburt des Kindes, wenn im Bezugszeitraum des 
Elterngeldes Einkünfte aus selbstständiger Arbeit anfallen.

Lagen in den zwölf Monaten vor der Geburt sowohl Einkünfte 
aus selbstständiger als auch aus nichtselbstständiger Arbeit 
vor, wird auf den Steuerbescheid des letzten abgeschlossenen 
Veranlagungszeitraums nur dann zurückgegriffen, wenn 
sowohl die selbstständige als auch die nichtselbstständige 
Tätigkeit durchgängig während des Veranlagungszeitraums 
und während der zwölf Kalendermonate vor Geburt des 
Kindes ausgeübt wurden. War dies nicht der Fall, bleibt es 
beim grundsätzlichen Bemessungszeitraum der letzten zwölf 
Monate vor der Geburt für beide Einkunftsarten.

Teilzeitarbeit ist zulässig, solange die Arbeitszeit 30 Wochen-
stunden im Durchschnitt des Lebensmonats nicht übersteigt. 
Selbstständige haben zu erklären, dass sie diese Grenze nicht 
überschreiten, und dies glaubhaft zu machen. Dazu müssen sie 
erklären, welchen Umfang ihre Arbeitszeit in der Regel bisher 
hatte und welche Vorkehrungen im Betrieb getroffen wurden, 
um die Reduzierung ihrer Tätigkeit aufzufangen (z. B. Einstel-
lung einer Ersatzkraft, Übernahme von Aufgaben durch vor-
handene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Reduzierung der 
durchgeführten Aufträge).

Für die Höhe des Elterngeldes ist auch bei Selbstständigen die 
Differenz zwischen dem monatlichen Durchschnittseinkom-
men vor der Geburt und dem monatlichen Durchschnittsein-
kommen während des Elterngeldbezuges maßgeblich. Sofern 
Einkommen im Bezugszeitraum des Elterngeldes voraus-
sichtlich vorliegen wird, ist zunächst eine Prognose über das 
voraussichtliche Einkommen vorzunehmen. Die endgültige 
Entscheidung erfolgt grundsätzlich auf Basis der Einnahmen-
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Überschussrechnung. Wenn nach der Geburt im Bezugszeit-
raum des Elterngeldes beispielsweise Eingänge aus früheren 
Arbeitsleistungen und früheren Rechnungen zu verzeichnen 
sind, so ist dieses Einkommen bei der Berechnung des Eltern-
geldes zu berücksichtigen (Zuflussprinzip). Wie auch bei der 
Einkommensermittlung im Bemessungszeitraum vor der 
Geburt ist es ohne Bedeutung, wann die der Zahlung zugrun-
de liegende Leistung erbracht worden ist.

Soweit Selbstständige für Gewinneinkünfte Buch führen, gilt 
statt des Zuflussprinzips das Realisationsprinzip. Dies betrifft 
grundsätzlich die Einkünfte von Gewerbetreibenden, da die-
se bilanzierungspflichtig sind, aber auch solche von Personen, 
die freiwillig Buch führen. Nach dem Realisationsprinzip ist 
für die zeitliche Zuordnung einer Einnahme der Zeitpunkt 
maßgeblich, zu dem der Gewinn entstanden ist, also reali-
siert wurde. Dies ist bei Lieferungen und anderen Leistun-
gen dann der Fall, wenn der Leistungsverpflichtete die von 
ihm geschuldeten Erfüllungshandlungen „wirtschaftlich 
erbracht“ hat und ihm die Forderung auf die Gegenleistungen 
(die Zahlung) grundsätzlich sicher ist. 

Je nachdem, ob entspre-
chend den steuerrecht-
lichen Grundsätzen das 
Zuflussprinzip oder 
das Realisationsprinzip 
anzuwenden ist, wird 
dies bei der Einkom-
mensermittlung für das 
Elterngeld berücksich-
tigt.
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Wie werden Steuerklassen und  
steuerliche Freibeträge berücksichtigt?

Da die Höhe des einkommensabhängigen Elterngeldes  
vom bereinigten Nettoeinkommen der berechtigten Person 
abhängt, wird es durch die Höhe der zu berücksichtigenden 
Steuerabzüge beeinflusst. Die Eintragung von Freibeträgen auf 
der Lohnsteuerkarte und bei zusammen veranlagten Ehe-
leuten die Wahl der Steuerklassen beeinflussen die Höhe des 
Steuerabzugs.

Werden Einnahmen, die nicht  
Erwerbseinkommen sind, berücksichtigt?

Entgeltersatzleistungen (zum Beispiel Arbeitslosengeld I, 
Gründungszuschuss, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Renten), 
Stipendien, BAföG oder Arbeitslosengeld II zählen nicht zum 
Erwerbseinkommen. Sie werden daher nicht bei der Einkom-
mensermittlung für das Elterngeld berücksichtigt.

Gibt es Elterngeld während des Bezuges von 
Arbeitslosengeld I?

Nach der Geburt kann gegebenenfalls zwischen Elterngeld 
und Arbeitslosengeld I gewählt werden. Ist eine Person 
berechtigt, sowohl Elterngeld als auch Arbeitslosengeld I zu 
beziehen (steht sie also dem Arbeitsmarkt zur Verfügung), 
kann sie entweder im Bezugszeitraum des Elterngeldes 
Arbeitslosengeld I plus 300 Euro Elterngeld beziehen oder 
zunächst Elterngeld für das ausfallende Einkommen bezie-
hen und im Anschluss daran ihren Anspruch auf Arbeits-
losengeld I geltend machen.
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Wie werden Elterngeld und andere  
Leistungen aufeinander angerechnet?

Elterngeld und Mutterschaftsleistungen

Die Mutterschaftsleistungen nach der Geburt des Kindes 
(insbesondere Mutterschaftsgeld der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, der Arbeitgeberzuschuss zum Mutter-
schaftsgeld oder Dienstbezüge für Beamtinnen während der 
Mutterschutzfrist) werden auf das Elterngeld voll angerechnet. 
Denn Mutterschaftsleistungen, die der Mutter für die Zeit 
ab dem Tag der Geburt des Kindes zustehen, dienen dem 
gleichen Zweck wie das Elterngeld, sodass Elterngeld nicht 
zusätzlich gezahlt werden kann. Auch Mutterschaftsleistun-
gen, die der Mutter für die Zeit vor der Geburt eines weiteren 
Kindes zustehen, werden voll auf das zustehende Elterngeld 
angerechnet. Dies kann etwa der Fall sein, wenn die Mutter 
für das erste Kind zwölf Monate lang Elterngeld in Anspruch 
nimmt und das zweite Kind bereits zehn Monate nach dem 
ersten Kind geboren wird. Die gleichen Anrechnungsregelun-
gen gelten für Bezüge, die etwa Beamtinnen während der  
Zeit der Mutterschutzfristen erhalten. 

Da diese Mutterschaftsleistungen grundsätzlich das weg-
fallende Erwerbseinkommen vollständig ersetzen, verbleibt 
während des Anrechnungszeitraums im Regelfall kein 
Elterngeld, das ausgezahlt werden könnte. Die Anrechnung 
erfolgt taggenau und die Mutterschaftsleistungen werden 
anders als das Elterngeld in Tagen berechnet. Daher kann im 
letzten Lebensmonat des Kindes, in dem Mutterschaftsleis-
tungen bezogen werden, bereits ein ergänzender Anspruch 
auf Elterngeld bestehen. Auf einen entsprechenden Antrag 
sollte daher nicht verzichtet werden.
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zen, um für sich und seine Familie aufzukommen. Daher ist 
das Elterngeld, ebenso wie z. B. Arbeitslosengeld, Unterhalts- 
und Unterhaltsvorschussleistungen oder das Kindergeld, voll 
als Einkommen zu berücksichtigen. Der Bedarf der Familie 
wird weiterhin durch die staatlichen Leistungen umfassend 
gesichert, z. B. beim Arbeitslosengeld II über die Regelsätze, 
die Übernahme der Kosten der Unterkunft und die Leistun-
gen für Mehrbedarfe. 

Alle Elterngeldberechtigten, die Arbeitslosengeld II, Sozial-
hilfe oder Kinderzuschlag beziehen und die vor der Geburt 
ihres Kindes erwerbstätig waren, erhalten einen Elterngeld-
freibetrag. Der Elterngeldfreibetrag entspricht dem Einkom-
men vor der Geburt, beträgt jedoch höchstens 300 Euro. Bis 
zu dieser Höhe bleibt das Elterngeld bei den genannten Leis-
tungen anrechnungsfrei und steht also zusätzlich zu diesen 
Leistungen zur Verfügung.

Beispiele zum Elterngeldfreibetrag: 

Die Mutter hatte vor der Geburt des Kindes ein maßgebliches Nettoeinkommen von 

650 Euro und bleibt nach der Geburt für das Kind zu Hause. Sie erhält ein Elterngeld 

von 549,25 Euro (erhöhte Ersatzrate von 84,5 Prozent des wegfallenden Nettoeinkom-

mens) ausgezahlt. Die Familie bezieht nach der Geburt zusätzlich Arbeitslosengeld II, 

Sozialhilfe oder Kinderzuschlag. Hier bleiben 300 Euro des Elterngeldes anrechnungs-

frei und stehen zusätzlich zu den genannten Leistungen zur Verfügung.

Die Mutter hatte vor der Geburt des Kindes ein maßgebliches Nettoeinkommen von 

250 Euro (z. B. aus einem Minijob) und bleibt nach der Geburt für das Kind zu Hau-

se. Sie erhält das Elterngeld in Höhe des Mindestbetrages von 300 Euro ausgezahlt. 

Die Familie bezieht nach der Geburt zusätzlich Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe oder 

Kinderzuschlag. Hier bleiben 250 Euro des Elterngeldes anrechnungsfrei und stehen 

zusätzlich zu den anderen Leistungen zur Verfügung.
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Bei anderen Sozialleistungen, z. B. bei Wohngeld und BAföG, 
wird das Elterngeld nur als Einkommen berücksichtigt, 
soweit es den Mindestbetrag von 300 Euro überschreitet.  
Der Mindestbetrag von 300 Euro ist also bei der Einkommens-
ermittlung nicht zu berücksichtigen. Im Ergebnis erhalten 
Berechtigte neben Wohngeld und BAföG zusätzlich 300 Euro 
Elterngeld. Auch die Erhöhungsbeträge bei Mehrlingsgeburten 
von je 300 Euro für das zweite und jedes weitere Kind sind nicht 
als Einkommen zu berücksichtigen.

In Fällen, in denen Anspruchsberechtigte halbes Elterngeld 
für die doppelte Dauer beziehen, halbieren sich bei der Ein-
kommensermittlung die nicht zu berücksichtigenden Beträge.

Elterngeld und Entgeltersatzleistungen 

Entgeltersatzleistungen (wie zum Beispiel Arbeitslosengeld I, 
Gründungszuschuss, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Renten), 
die während des Elterngeldbezuges als Ersatz für das Einkom-
men vor der Geburt gezahlt werden, mindern den Elterngeld-
anspruch. Das Gleiche gilt für Mutterschaftsleistungen nach 
der Geburt eines weiteren Kindes, wenn die Kinder in kurzen 
Abständen geboren werden. Soweit der Betrag der anderen 
Leistung geringer ist als das Elterngeld, wird Elterngeld in 
Höhe des Unterschiedsbetrages gezahlt. In jedem Fall erhalten 
die Anspruchsberechtigten jedoch neben diesen Entgeltersatz-
leistungen Elterngeld in Höhe von 300 Euro. Steht den Eltern 
ein Geschwisterbonus zu, erhalten sie zusätzlich zu den Ent-
geltersatzleistungen Elterngeld in Höhe von 375 Euro.
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Beispiel: 

Das durchschnittliche monatliche Einkommen vor der Geburt beträgt 1.000 Euro.  

In der Zeit nach der Geburt bezieht der Vater kein Erwerbseinkommen mehr, aber 

eine Erwerbsunfähigkeitsrente in Höhe von 500 Euro. Diese Rente tritt an die Stelle 

des Einkommens. 

Das bedeutet für sein Elterngeld: Für den Berechtigten errechnet sich aufgrund 

seines Einkommens vor der Geburt zunächst ein Elterngeld in Höhe von 670 Euro, 

nämlich 67 Prozent seines vorherigen Einkommens. Da er anstelle dieses Einkom-

mens bereits eine Rente in Höhe von 500 Euro bezieht, die auf den Elterngeldan-

spruch anzurechnen ist, verbleibt rechnerisch ein Elterngeld von nur 170 Euro. Im 

Ergebnis wird ihm jedoch der Mindestbetrag von 300 Euro zusätzlich zur Erwerbs-

unfähigkeitsrente in Höhe von 500 Euro gezahlt, also insgesamt 800 Euro.

Bei Mehrlingsgeburten erhöht 
sich der Betrag, der zusätzlich 
gezahlt wird, um je 300 Euro für 
das zweite und jedes weitere Kind. 

Entgeltersatzleistungen werden 
nur angerechnet, wenn sie für 
denselben Zeitraum zustehen 
und an die Stelle des auch für das 
Elterngeld berücksichtigten, weg-
fallenden Erwerbseinkommens 
treten. 

Elterngeld bei Bezug ausländischer Leistungen

Bezieht eine Person im Ausland dem Elterngeld vergleich-
bare Leistungen, werden sie auf das Elterngeld voll ange-
rechnet, damit es nicht zu Doppelzahlungen kommt. In den 
Fällen, in denen der Anspruch auf Elterngeld höher ist als 



Regelungen ElterngeldSeite 32

der Anspruch auf die ausländische Leistung, ist der Unter-
schiedsbetrag zusätzlich zu zahlen. 

Wenn gleichzeitig deutsches Elterngeld und eine vergleich-
bare Leistung eines anderen Mitgliedstaats der EU, des EWR 
oder der Schweiz in Betracht kommen, gilt eine europa-
rechtliche Sonderregelung. Sind beide Eltern in verschiede-
nen Mitgliedstaaten der EU, des EWR oder in der Schweiz 
erwerbstätig, ist der Anspruch in dem Beschäftigungsland 
vorrangig, das zugleich Wohnland des Kindes ist. Ist nur ein 
Elternteil erwerbstätig und lebt die Familie mit ihrem Kind 
in einem anderen Mitgliedstaat der EU, des EWR oder der 
Schweiz, ist der Anspruch im Beschäftigungsland des Eltern-
teils vorrangig. Wenn die Leistung im anderen Mitgliedstaat 
höher ist, wird von diesem ein Unterschiedsbetrag gezahlt.

Beispiel: 

Die Mutter arbeitet in Luxemburg, der Vater in Deutschland. Die Familie wohnt 

in Deutschland. Nach der Geburt des Kindes unterbricht die Mutter ihre Tätigkeit 

in Luxemburg. Sie erhält deutsches Elterngeld auf der Grundlage ihres in Luxem-

burg verdienten Gehalts. Falls die vergleichbare Leis tung in Luxemburg höher ist, 

bekommt sie dort den Unterschiedsbetrag. Dafür gelten die Verfahrensvorschriften 

des luxemburgischen Rechts.

Elterngeld und Unterhalt

Für die Feststellung von Unterhaltsansprüchen kommt es auf 
das Einkommen sowohl der Unterhaltsberechtigten als auch 
der Unterhaltsverpflichteten an. Bei der unterhaltsrechtlichen 
Einkommensermittlung wird das Elterngeld auf beiden Seiten 
nur berücksichtigt, soweit es den Betrag von 300 Euro monat-
lich übersteigt. Der Mindestbetrag von 300 Euro ist bei der 
Einkommensermittlung dagegen nicht zu berücksichtigen.  
Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich der nicht zu berücksichti-
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gende Betrag um je 300 Euro für das zweite und jedes weitere 
Kind. In den Fällen, in denen Anspruchsberechtigte halbes 
Elterngeld für die doppelte Dauer beziehen, halbieren sich bei 
der Einkommensermittlung die nicht zu berücksichtigenden 
Beträge. Wenn Eltern ihren minderjährigen Kindern Unter-
halt schulden, wird bei den Eltern das Elterngeld ungekürzt 
als Einkommen berücksichtigt.

Wie ist die Krankenversicherung bei Bezug von 
Elterngeld und in der Elternzeit geregelt?

In der gesetzlichen Krankenversicherung besteht die Pflicht-
mitgliedschaft fort, solange Elterngeld bezogen oder Eltern-
zeit in Anspruch genommen wird. Auch die Mitgliedschaft 
freiwillig Versicherter besteht während des Bezugs von Eltern-
geld oder während der Elternzeit fort. Wird das Elterngeld bei 
halbem Betrag auf die doppelte Anzahl von Monaten gedehnt, 
bleibt die Mitgliedschaft während des gesamten verlängerten 
Auszahlungszeitraums erhalten.

Aus dem Elterngeld sind weder Beiträge zu leisten noch 
wirkt es sich erhöhend auf aus anderen Gründen bestehende 
Beitragspflichten aus. Die Beitragsfreiheit gilt jedoch nur 
für das Elterngeld selbst, nicht für andere beitragspflichtige 
Einnahmen.

Pflichtmitglieder, die außer dem Elterngeld keine weiteren 
beitragspflichtigen Einnahmen beziehen, sind dementspre-
chend für die Dauer der Elternzeit beitragsfrei versichert. 

Für versicherungspflichtige Studentinnen und Studenten 
besteht die Beitragspflicht fort, wenn sie immatrikuliert blei-
ben. Entsprechendes hat das Bundessozialgericht entschieden.
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Freiwillige Mitglieder, die vor Inanspruchnahme der Eltern-
zeit dem Personenkreis der versicherungsfreien Arbeitneh-
mer nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch Fünftes 
Buch (SGB V) zuzurechnen waren, sind für die Dauer der 
Elternzeit im Anschluss an den Bezug von Mutterschafts-
geld beitragsfrei, wenn ohne die freiwillige Mitgliedschaft 
die Voraussetzungen einer Familienversicherung vorliegen. 
Selbstständige, die Elterngeld beziehen, müssen grundsätz-
lich weiterhin (Mindest-)Beiträge zahlen. Für diejenigen, 
die vor der Geburt des Kindes durch den Ehepartner in der 
gesetzlichen Krankenversicherung familienversichert waren, 
ändert sich nichts. Das Elterngeld wird in die Berechnung des 
für die Familienversicherung zulässigen Gesamteinkommens 
nicht einbezogen. 

Privat Krankenversicherte bleiben für die Dauer der Mutter-
schutzfristen sowie der Elternzeit weiterhin privat kranken-
versichert; sie können nicht in die beitragsfreie Familienver-
sicherung des Ehegatten aufgenommen werden. Angestellte, 
die privat versichert sind, müssen ihre Versicherungsprämien 
weiter selbst tragen, und zwar auch den bisher von der Arbeit-
geberseite übernommenen Anteil.

Bei Aufnahme einer Teilzeittätigkeit wird eine Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung 
begründet, wenn das Entgelt über 400 Euro monatlich und 
unterhalb der für die Person maßgeblichen Versicherungs-
pflichtgrenze liegt. In bestimmten Fällen ist hiervon eine 
Befreiung möglich.

Bevor Sie Elternzeit beantragen, sollten Sie sich in jedem Fall 
von Ihrer Krankenkasse beraten lassen.
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Wie und wo muss das Elterngeld  
beantragt werden?

Das Elterngeld wird schriftlich beantragt. Der Antrag muss 
nicht sofort nach der Geburt des Kindes gestellt werden. 
Rückwirkend werden Zahlungen jedoch nur für die letzten 
drei Lebensmonate vor Beginn des Lebensmonats des Kindes 
geleistet, in dem der Antrag auf Elterngeld bei der Elterngeld-
stelle eingegangen ist. 

Jeder Elternteil kann für sich einmal einen Antrag auf Eltern-
geld stellen. Mit der Antragstellung erfolgt eine Festlegung auf 
Zahl und Lage der Bezugsmonate. Der jeweilige Antrag kann 
einmal ohne Angabe von Gründen und zusätzlich einmal in 
besonderen Härtefällen geändert werden.

Sind beide Eltern anspruchsberechtigt, muss der eigene Antrag 
vom anderen Elternteil ebenfalls unterschrieben werden. 
Damit bringt er sein Einverständnis mit der beantragten Zahl 
der Elterngeldmonate zum Ausdruck, wenn er nicht gleichzei-
tig Elterngeld in einem Umfang beantragt oder anzeigt, durch 
den die gemeinsame Höchstgrenze von zwölf bzw. 14 Monaten 
überschritten wird. 

Vordrucke für den Antrag gibt es bei den Elterngeldstellen, 
aber auch bei vielen Gemeindeverwaltungen, bei den Kran-
kenkassen oder in Krankenhäusern mit Entbindungsstation. 
Sie können das Antragsformular Ihres Bundeslandes auch 
online herunterladen, sofern eine Online-Version angeboten 
wird. Nutzen Sie hierzu unser Internetportal:  
www.familien-wegweiser.de
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Der Antragsvordruck enthält auch Angaben darüber,  
welche Bescheinigungen vorzulegen sind.
Regelmäßig erforderlich sind:

 Ge
 
 

 

 

I  
I  
I  

I  

I  

burtsurkunde oder Geburtsbescheinigung des Kindes,
Einkommensnachweise,
Bescheinigung der Krankenkasse über den Bezug von 
Mutterschaftsgeld nach der Geburt oder – wenn die  
Mutter Beamtin ist – über die Dienstbezüge während  
des Mutterschutzes,
Bescheinigung über den Arbeitgeberzuschuss zum 
Mutterschaftsgeld,
Arbeitszeitbestätigung durch den Arbeitgeber bei Teilzeit-
arbeit im Bezugszeitraum bzw. Erklärung über die Arbeits-
zeit bei selbstständiger Arbeit.

Welche Änderungen müssen im Bezugszeitraum 
des Elterngeldes mitgeteilt werden?

Schon ab Antragstellung und für die gesamte Zeit des Eltern-
geldbezuges sind der Elterngeldstelle alle Änderungen unver-
züglich mitzuteilen, die für den Anspruch von Bedeutung sein 
können oder über die im Zusammenhang mit dem Elterngeld 
Erklärungen abgegeben wurden. Mitteilungen an andere 
Behörden (z. B. an die Gemeindeverwaltung oder das Einwoh-
nermeldeamt) reichen nicht aus.

Die Elterngeldstelle ist insbesondere sofort zu benachrich-
tigen, wenn

 das Kind nicht mehr im eigenen Haushalt lebt,
 eine Erwerbstätigkeit aufgenommen oder bei einer Teilzeit-
beschäftigung die Arbeitszeit erhöht wird,
 sich die Prognose des voraussichtlich erzielten Erwerbsein-
kommens ändert,

I  
I  

I  
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I  
I  

 sich die Anschrift oder die Bankverbindung ändert,
 ein Bezugszeitraum von 14 Monaten beantragt wurde und 
die Voraussetzungen für die Gewährung des Elterngeldes 
für die vollen 14 Monate nicht mehr vorliegen.

Nach dem Ende des Elterngeldbezuges wird bei Teilzeitarbeit 
anhand des tatsächlich erzielten Erwerbseinkommens über 
das bis dahin nur vorläufig bewilligte Elterngeld endgültig 
entschieden. Ist das erzielte Einkommen höher als angenom-
men, muss gegebenenfalls Elterngeld zurückgezahlt werden. 
Ist das Einkommen niedriger, wird Elterngeld nachgezahlt.
Wer der Anzeigepflicht nicht nachkommt, ist zur Erstattung 
der zu viel gezahlten Elterngeldleistung verpflichtet. Außer-
dem muss mit einer Geldbuße von bis zu 2.000 Euro wegen 
einer Ordnungswidrigkeit oder gar mit einer strafrechtlichen 
Verfolgung gerechnet werden.

Über den Elterngeldantrag wird mit einem Bewilligungs-
bescheid der Elterngeldstelle entschieden. Innerhalb eines 
Monats kann dagegen Widerspruch eingelegt werden.
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D 115 – Einheitliche Behördenrufnummer

Seit März 2009 gibt es über die Rufnummer 115 in bestimmten 
Modellregionen einen direkten telefonischen Draht in die 
öffentliche Verwaltung. Sie können dadurch einfacher und 
schneller auch Fragen zum Elterngeld klären oder die für Sie 
zuständige Elterngeldstelle erreichen.

Wenn Sie beispielsweise wissen wollen,  
ob Sie Elterngeld bekommen können,
wo Sie das Antragsformular erhalten,
 wo Sie das Elterngeld beantragen können und
 wer Ihre Ansprechpartnerin bzw. Ihr Ansprechpartner ist,

dann wählen Sie die 115!

In welchen Kommunen und Regionen die Rufnummer 
bereits freigeschaltet ist, wann sie erreichbar ist und welche 
Tarife gelten, erfahren Sie unter  
www.d115.de.

Die Adressen der Elterngeldstellen und der Aufsichtsbehörden 
in den Bundesländern finden Sie auf den folgenden Seiten.

I  

I  

I  

I  

http://www.d115.de




http://www.l-bank.de
http://www.zbfs.bayern.de
http://www.elterngeld.bayern.de
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Stadt Brandenburg, Elterngeldstelle Brandenburg/

Wiener Straße 1, 14772 Brandenburg/Havel, Tel.: 03381 58-0 Havel

Stadt Cottbus, Elterngeldstelle Cottbus 
Karl-Marx-Straße 67, 03044 Cottbus, Tel.: 0355 612-0

Landkreis Barnim, Elterngeldstelle Eberswalde
Am Markt 1, 16225 Eberswalde, Tel.: 03334 214-0

Landkreis Spree-Neiße, Elterngeldstelle Forst
Heinrich-Heine-Straße 1, 03149 Forst/Lausitz, Tel.: 03562 986-0

Stadt Frankfurt/Oder, Elterngeldstelle Frankfurt/Oder
Logenstr. 8, 15230 Frankfurt/Oder, Tel.: 0335 552-0

Landkreis Elbe-Elster, Elterngeldstelle Herzberg
Grochwitzer Straße 20, 04916 Herzberg, Tel.: 03535 46-0

Landkreis Dahme-Spreewald, Elterngeldstelle Lübben
Beethovenweg 14, 15907 Lübben, Tel.: 03546 20-0

Landkreis Teltow-Fläming, Elterngeldstelle Luckenwalde
Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde, Tel.: 03371 608-0

Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Elterngeldstelle Neuruppin
H.-Rau-Str. 27–30, 16816 Neuruppin, Tel.: 03391 688-0

Landkreis Oberhavel, Elterngeldstelle Oranienburg
A.-Dechert-Str. 1, 16515 Oranienburg, Tel.: 03301 601-0

Landkreis Prignitz, Elterngeldstelle Perleberg
Berliner Straße 49, 19348 Perleberg, Tel.: 03876 713-0
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Altona, 22767 Hamburg, Alte Königstraße 29–39 

Eimsbüttel, 20144 Hamburg, Grindelberg 62–66 

Hamburg-Nord, 20249 Hamburg, Kümmellstraße 7

Wandsbek, 22041 Hamburg, Wandsbeker Allee 62 

Bergedorf, 21029 Hamburg, Weidenbaumsweg 21 (Eingang C) 

Harburg, 21073 Hamburg, Harburger Ring 33 

Tel.: Hamburg Service 040-42828-0 (verbindet mit allen 
Dienststellen)

Hessen 
Die Ämter für Versorgung und Soziales in: 

64289 Darmstadt, Schottener Weg 3 Darmstadt
Tel.: 06151 738-0 (Zentrale)
Fax: 06151 738260
E-Mail: poststelle-vada@havs-dar.hessen.de 

60439 Frankfurt/Main, Walter-Möller-Platz 1 Frankfurt/Main
Tel.: 069 1567-1 (Zentrale)
Buchst. A–K App. 470
Buchst. L–Z  App. 471
Fax: 069 1567491
E-Mail: post@havs-fra.hessen.de 

36041 Fulda, Washingtonallee 2 Fulda
Tel.: 0661 6207-0 (Zentrale)
Fax: 0661 6207109
E-Mail: postmaster@havs-ful.hessen.de 
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Gießen 35390 Gießen, Südanlage 14 a
Tel.: 0641 7936-0 (Zentrale)
Fax: 0641 7936505
E-Mail: postmaster@havs-gie.hessen.de 

Kassel 34121 Kassel, Frankfurter Straße 84 a
Tel.: 0561 2099-0 (Zentrale)
Fax: 0561 2099-240
E-Mail: info@havs-kas.hessen.de 

Wiesbaden 65189 Wiesbaden, John-F.-Kennedy-Straße 4
Tel.: 0611 7157-0 (Zentrale)
Fax: 0611 7157-234
E-Mail: poststelle@havs-wie.hessen.de

Mecklenburg-Vorpommern 
Das Landesamt für Gesundheit und Soziales
Mecklenburg-Vorpommern
Abteilung Soziales/Versorgungsamt in:

Neubrandenburg Dezernat Neubrandenburg
17033 Neubrandenburg, Neustrelitzer Str. 120 
Tel.: 0395 3800, Fax: 0395 3802401 
E-Mail: poststelle.va.nb@lagus.mv-regierung.de 

Rostock Dezernat Rostock 
18059 Rostock, Erich-Schlesinger-Str. 35 
Tel.: 0381 33159142, Fax: 0381 33159049
E-Mail: poststelle.va.hro@lagus.mv-regierung.de 

Schwerin Dezernat Schwerin 
19061 Schwerin, Friedrich-Engels-Str. 47 
Tel.: 0385 38059718, Fax: 0385 38059739 
E-Mail: poststelle.va.sn@lagus.mv-regierung.de 
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Dezernat Stralsund Stralsund
18439 Stralsund, Frankendamm 17 
Tel.: 03831 26970, Fax: 03831 2697444 
E-Mail: poststelle.va.hst@lagus.mv-regierung.de 

Niedersachsen
Die kreisfreien Städte, einige kreisangehörige Städte und 
Gemeinden, die Städte und Gemeinden der Region Hannover 
und die Landkreise.
Die für den Wohnort zuständige Elterngeldstelle kann im 
Internet unter www.ms.niedersachsen.de,
Suchbegriff: Elterngeldstelle aufgerufen werden.

Nordrhein-Westfalen
Die Kreise und kreisfreien Städte. 
Die für Ihren Antrag zuständige Elterngeldstelle finden Sie 
unter: www.elterngeld.nrw.de/elterngeldstellen/index.php

Rheinland-Pfalz
Die Jugendämter der kreisfreien und großen kreis-
angehörigen Städte sowie der Landkreise.

Saarland
Das Ministerium für Arbeit, Familie, Prävention, Soziales und Saarbrücken
Sport – Elterngeldstelle –, Dienstgebäude:
66115 Saarbrücken, Hochstraße 67
Tel.: 0681 9978-0, Fax: 0681 9978-2298
E-Mail: elterngeld@arbeit.saarland.de

Sachsen
Die Landkreise und kreisfreien Städte.

http://www.ms.niedersachsen.de
http://www.elterngeld.nrw.de/elterngeldstellen/index.php








http://www.thueringen.de/de/tlvwa/antraege/content.html


http://www.sozialministerium-bw.de
http://www.zbfs.bayern.de
http://www.Berlin.de/sen/bjw/


http://www.dibis.hamburg.de


http://www.saarland.de
































http://www.bmas.de






http://www.bmfsfj.de










http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de






http://www.bmfsfj.de
http://www.bmfsfj.de
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